
GVO: § 17 Ermittlung des Aufenthaltsortes

§ 17  Ermittlung des Aufenthaltsortes 
 
(1) 1Die Ermittlung des Aufenthaltsortes, der gegenwärtigen Anschriften, des Ortes der Hauptniederlassung 
oder des Sitzes des Schuldners nach § 755 ZPO obliegt dem für die letzte bekannte Anschrift des 
Schuldners zuständigen Gerichtsvollzieher. 2Ist keine solche Anschrift bekannt, obliegt die Ermittlung dem 
für den Wohnsitz des Gläubigers zuständigen Gerichtsvollzieher.

(2) Für die Einholung von Drittstellenauskünften (§ 802l ZPO) gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Ist aufgrund des Ergebnisses der Ermittlung ein anderer Gerichtsvollzieher zuständig, gibt der 
Gerichtsvollzieher den Vollstreckungsvorgang von Amts wegen an diesen ab.


